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Bestandteile der Verfahrensbeschreibung zur Abwicklung von 

Landesverfahren 

 

Soweit das Land im Rahmen des EFRE-Programms Begünstigter ist, ist das 

Verfahren, nach dem das Vorhaben abgewickelt werden soll, in einer strukturierten 

Übersicht zu beschreiben. Folgende Bestandteile müssen mindestens enthalten sein: 

 

- Zielsetzung und kurze Beschreibung, wie und durch welche Art von Vorhaben 

die Ziele erreicht werden sollen, 

- anzuwendende untergesetzliche Vorschriften des EFRE-Programms (neben 

den unmittelbar geltenden EU- und nationalen gesetzlichen und 

untergesetzlichen Vorschriften), 

- Projektauswahlkriterien (auf der Grundlage und in Einklang mit dem Papier 

"Auswahlkriterien und -methodiken zur Auswahl von Vorhaben"), 

- zu erhebende Indikatoren (mit Verweis auf das Zielbeitragsformular), 

- Durchführung der Projektauswahl (ggf. unter Einbindung eines Gremiums) und 

Entscheidung über die Finanzierung (einschl. beteiligte Stellen), 

- Festlegung der Zuständigkeiten bei der weiteren Abwicklung des Vorhabens 

(einschl. Stellen, die nicht Bestandteil des Verwaltungs- und Kontrollsystems 

sind), 

- kurze Beschreibung der Verfahrensabläufe bei der weiteren Abwicklung der 

Vorhaben. 

 


